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DRUCKSACHEN  

DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 

- XX. Wahlperiode - 

 
 
M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
 
 des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

über die Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung vom 17.01.2018 
Drucksachen Nr. 0430/XX  

 
 
Seniorenvertretung weiter stärken – Aufwandsentschädigung neu regeln 
 
Beschlusstext: 
 
Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich gegenüber dem Senat von Berlin für die 
Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Aufnahme der ehrenamtlich täti-
gen bezirklichen Seniorenvertretung in den Regelungskreis des § 1 Abs. 1 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der 
Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamt-
lich tätiger Personen (DVO BezVEG) einzusetzen mit dem Ziel, dass die Mitglieder 
der Seniorenvertretung einen Anspruch auf Sitzungsgeld für die Teilnahme an 
Ausschusssitzungen der Bezirksverordnetenversammlungen erhalten. 
 
 
Das Bezirksamt teilt zu der o.g. Drucksache folgendes mit: 
 

Mit Schreiben vom 25. Januar 2018 hat sich die für Soziales zuständige Bezirks-

stadträtin an die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und den 

Staatssekretär, Herrn Alexander Fischer, gewandt und das Anliegen der BVV über-

mittelt. Die Bezirksstadträtin unterstützt ausdrücklich die Empfehlung der BVV, dass 

die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Aufnahme der ehrenamtlich tätigen bezirkli-

chen Seniorenvertretung in den Regelungskreis des § 1 Abs. 1 der Verordnung zur 

Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksver-

ordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger 

Personen (DVO BezVEG) geschaffen werden. Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg be-

steht ein großes Interesse, das ehrenamtliche Engagement und die Verantwortung 

bei der Wahrnehmung der im Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz benannten Aufga-

ben in eigener Zuständigkeit der Mitglieder der Seniorenvertretung zu stärken, auch 

durch einen rechtlichen Anspruch auf Sitzungsgeld für die Teilnahme an Ausschuss-

sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung. Bereits in der Bezirksstadträtesit-

zung Soziales am 29.11.2017 hat sich die Bezirksstadträtin dafür ausgesprochen. 
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Abstimmungsergebnis: 

 

zur Kenntnis genommen:                überwiesen:   

 

Mit Schreiben vom 30.04.2018 teilt die zuständige Senatsverwaltung für Integration, 

Arbeit und Soziales über Herrn Staatssekretär Fischer mit, dass auch die Bezirks-

ämter Friedrichshain-Kreuzberg und Marzahn-Hellersdorf mit Bezug auf Beschlüsse 

der jeweiligen Bezirksverordnetenversammlung um Prüfung der Möglichkeit, bezirkli-

chen Seniorenvertretungen Sitzungsgelder zu zahlen, gebeten haben. Die für Sozia-

les zuständigen Bezirksstadträtinnen und Bezirksstadträte haben sich auf ihrer Sit-

zung am 29.11.2017, nach Anmeldung des entsprechenden Tagesordnungspunktes 

durch Bezirksstadträtin Kaddatz, für die Zahlung von Sitzungsgeldern für bezirkliche 

Seniorenvertretungen ausgesprochen. Der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 

und Soziales ist somit bekannt, dass ein bezirksübergreifendes hohes Interesse an 

unterstützenden Maßnahmen für die bezirklichen Seniorenvertretungen in Anerken-

nung des ehrenamtlichen Engagements seiner Mitglieder und der damit einherge-

henden Verantwortung bei der Wahrnehmung der im Berliner Seniorenmitwirkungs-

gesetz benannten Aufgaben besteht.  

 

Die Prüfung zur Neuregelung von Sitzungsgeldern für bezirkliche Seniorenvertretun-

gen und deren Aufnahme in die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die 

Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerde-

putierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (DVO BezVEG) ist veranlasst. 

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport als Verordnungsgeber ist einbezogen. 

 

Die Einbeziehung der Bezirke zum weiteren Verfahren der Schaffung rechtlicher Vo-

raussetzungen erfolgt im Rahmen der turnusmäßigen Sitzungen der Bezirksstadträ-

tinnen und Bezirksstadträte für Soziales. 

 

 
 
 
Berlin, den          Mai 2018 
 
 
 
    Angelika Schöttler        Jutta Kaddatz 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 



 

Auswirkungen von Bezirksamtbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 
   

quantitativ 
 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

1. Fläche 
     

X      

2.  Wasser 
     

X      

3.  Energie 

     
X      

4.  Abfall 
     

X      

5.  Verkehr 
     

X      

6.  Immissionen 
     

X      

7.  Einschränkung von Fauna  
     und Flora 

X      

8.  Bildungsangebot X      

9.  Kulturangebot 
 

X      

10. Freizeitangebot 
 

X      

11. Partizipation in Entschei- 
      dungsprozessen  

x      

12. Arbeitslosenquote 
 

X      

13. Ausbildungsplätze 
 

X      

14. Betriebsansiedlungen 
 

X      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 

X      

16. Demografischer Wandel X      

 


